
Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt gemäß § 99 Abs. 6 KVG LSA die Annahme von 
nachfolgenden Sponsoringvereinbarungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen 
 
 
1. Sachspende von dem Freundes- und Förderverein des Stadtsingechores zu Halle e.V., 

Franckeplatz I, Haus 21, 06110 Halle (Saale), in Höhe von 5.349,05 Euro für 5 uniflex 
Chorpodeste Typ 1 sowie 13 uniflex Chorpodeste Typ 2 (höhenverstellbar)   
(PSP-Element 1.26202 – Stadtsingechor zu Halle) 
 

2.     Zuwendung durch den vorgesehenen Abschluss des Memorandums of Understanding 
(MoU) zur Finanzierung eines Baby-Notarztwagens des Modells „Felix 20“ in Höhe von 
ca. 200.000 Euro mit der professionellen Unterstützung der Björn Steiger Stiftung (BSS), 
Stiftung bürgerlichen Rechts, Petristraße 12, 71364 Winnenden, geeignete Sponsoren 
und Finanzierungsquellen zu finden, und der Stadt Halle (Saale) das Fahrzeug 
einschließlich der Übernahme der gesamten Betriebskosten durch die BSS zur fast 
kostenfreien Nutzung zu übergeben  (Die Kosten für medizinische Verbrauchsmaterialien 
werden durch die Vertragspartner getragen.) 

   
3. Geldspende von der Leuna Carboxylation Plant GmbH, Am Haupttor 7629, 06237 Leuna, 

in Höhe von 1.500 Euro für die Anschaffung und den Einbau eines flexiblen 
Sonnenschutzes über dem Sandspielbereich der Kindertagesstätte Ökolino  
(PSP-Element 1.36501 – Betrieb von Kindertageseinrichtungen) 

 


